
II-930 der 13eila("'()n zu den stenog~aphischen Frotolcollen des Nationalrates 

XI. Gesetzgebungsperiode 

,412/A.B. 
zu 388/J 

A n fra g e b e a n t W 0 r tun g 

,des Bundesministers für Landesverteidigung Dr. P ra der 

auf die Anfr::,gc der Abgeordneten S t ein in g ~ r und Genossen, 

betre ffend Unfälle öster":'eichischer, Hili tärmaschinen. 

-.-.-.-

In Beanhlortung der in der Sitzung des Nationalrate:' am 15. Novembor 

1967 an mich gerichteten Anfrage 388/J, der Abgeordnet!m zum Nationalrat 

Steininger, Hondl, Eberhard und Genossen, betreffend Unfälle österreichi­

scher lJiili tärmaschil1en, peehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

zu a ),: 

Die BestinmlUngen über die von Luftfahrzeugen einzuhaltenden Mindest­

flughöhen sind im § 7 Abs. 1,2 und 4 der Verordnung des Bundesministeriums 

für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen vom 15. Februar :1967, betref­

fend die Regelung des Luftverkehrs (Luftverkehrsregeln :1967-LVR 1967), 

B.GB:l.Nr.' 56, enthalten. Danach ist bei Flügen. über dichtbesiedeltem Ge­

biet oder. übel'. Nenschenansammlungcn im Freien eine Flughöheeinzuhalten, 

'die eine Landunß' im Notfall ohne Gefährdung von Personen oder Sachen auf 

der Erde ermöglicht und durch die unnötige LärmbeHtstigungen vermieden 

werden. Die Flughöhe muß jedoch mindestens 300 m über dem höchsten 

Hindernis betraeen, von dem das Luftfahrzeug weniger als 600 m entfernt 

ist. Jedenfalls nmß die Flughöhe über den dichtbesiedelten Gebieti~n von 

Wien 'mindestens 900 m üb0r Grund betragen, über den dichtbesiedelten Ge­

b~en von Graz, Innsbruck, Linz, Klagenfurt und Salzburg mindestens 

600 m über Grund. Bei anderen als den voral::g~ ftihrten Flüeen ist eine 

Flugh~he von mindestens '150 m über Grund einzuhalten. Nach der ge~erellcn 

Ausnahmereeelul1[ des Ab:,,;. 3 de s zitierten Paragraphen diirfel1 diese 

Mindesttltighöhen nur zum Zwecke d~s Abfluges und der Landung sO'Nie auf 

Flugplätzen im Sinne des § 58 des Luft.fah~tgesetzes auch bei Ladean­

flügen ohn(~ nachfolsende Landung und bei Schleppflügen zum Zwecke der 

Aufnahme oder des Abwerfens von Schleppgegenständen unterschritten werden. 
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Diese Regelung um faßt auch den Fall, daß beim Abflug oder bei der Landung 

auf den festgelesten Flugschncisef, bebautes Gebiet überflogen werden muß. 

Ferner dt~r fcYl BrUcken und ähnliche Bauwerke sowie verspann te Seile 

und Drähte nicht untcrflogcn werden. 

Abgesehen von der Regelung des Abs. 3 ist eine Unterschreitung der 

Hindestflughöhen nur nach Bewilligung durch die zuständie;e Luftfahrtbe­

hörde gestattet, die gemäß § 7 Abc. 5 der Luftverkehrsregeln 1967 erteilt 

werden darf, soweit diese rdt RUcksicht auf den Zweck der Flüge erforder­

lich ist. AuDerdcm muß auf Grund der vom Piloten nachgewiesenen Fähig­

keiten und Erfahrungen zu erwarten sein, da~ durch ~e Unterschreitung der 

M.indestflughöhe~'!. weder Luftfahrzeu[:e oder deren Insassen rcoch Personen 

oder Sachen auf der Erde gefährdet oder durch unn.ötigen Lärm belästigt 

werden. 

Diese Regelung gilt auch für die Luftfahrzeuge des Bundesheeres. 

Unterschreitungon der Hindcstfl:~ghöhen du:rc~ Nilitärluftfahrzeuge er­

folgen daher - sofern<! es sich nicht um Unterschreitungen der Mindestfluf,­

höh~n nach § 7 Ab::;~ 3 der Luftverkehrsr~t."eln handelt - nur nach De­

willigune; durch das Bundesministerium nil' Landesverteidigunso 

Das Ausbilclungsprogramm der österreichischen Luftstreitkräfte umfaßt 

unter Bedachtnuhme auf die militärischen Erfordernisse unter anderen die 

Ausbildung der 1·1ilitf3:rflugzeugführer im V<!rbandsflue;. Hinsichtlich der 

Unterschrei tung der r-:indestflughöhen von Hili tärflugzeugen im Verbands­

flug ~ird darauf hingewiesen, daß zur Übung der Verbandslandungen und 

Instrumentenlandungen [c'.uch im Verbands flug die f1ind~~Yff9he unterschritten 

werden mur:,. 1n5c1' Regel· werden jedoch VerbandsflUge von Militärluft-

fahrzeugen in grBßeren Höhen durchgefUhrt. Hinsichtlich der Durchführung 

des Verbandsflnges ist in den militärischen Ausbildungsvorschriften die 

Position des Rottenfließers fUr jedenFlugzeugtyp genau festgelegt. Die 

Kontrolle des vorschriftsmäßigen Abstandes zwischen den Flugzeug~n ist 

durch die am "J<1.ugz.euL: des Rottenfließers und des Verbands führers ange­

brachten Sich~markcn g2~Uhrleistet. 

zu b): 

Hinsichtlich der ITindestflußhöhe fUr Insi',rumentenflUge bestimmt 

§ 48 Abs. 1 der Luftvcr~:ehrsregeln 1967, daß die Flughähe mindestens 

300 m Uber den höchsten Hindernis betragen muß, von dem das Luftfahrzeug 
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weniger als 8 km entfernt ist. Die Hindestflughöhe darf nur unter-

schri tten werden zum Zwecke des Abfluges und der Landung so·""ie bei 

Landeanflügen ohne nachfolgende Landung mit Freigabe der in Betracht 

kommenden FluS'v"crl,:chrskontrollstelle. Da diese Regelung auchftir Hilitär­

luftfahrzeuge gilt, werd~n bei den österreichischen Luftstreitkräften 

InstrumentcnflüS0 mit einer Unterschreitung der Mindestflughöhe nur nach 

Haßgabe der Bestimmungen der Luftverkehrsregeln 1967 durchgeführt. 

Hinsichtlich: der Einhaltung der Hindestflughöhe beim liberfliegen 

von bebautol:1 Gebiet darf auf die Ausführungen zu lit. a hingewiesen 

werden. 

Die Flugzimgführer der Militärluftfahrzeuge unterliegen einer stich­

probenweisen ärztlichen Kontrolle durch die hiefür bestimmten Nilitär­

ärzte des Bundeshccres. Zudem werden d:.e Hilitärflugzeugführer nach ~dcn 

Bestimmungen der Hilitärluftfahrt-Personalverordnung, BGBl.Nr. 97/1960, 
jährlich einmal einer umfassenden militärürztlichen Kontrolle unterzogen. 

Dieße Kontrolle umfaßt eine Heihe von Untersuchungen, wi..e ei'in@ Blutunter­

suchung, eine Prüfung der Herz- und Gehirnfunktion usw. Darüber hinaus' 

erfolgt eino laufende ÜberprUfung der Hilitärpiloten durch die Vorgesetz­

ten im Rah~en der Dienstaufsicht. Insbcsonderl') obliegt den Dienstvorg,~­

setzten die Überwachung der ~inhaltung der für EilitHrfluGzeugführer 

bestehenden Vorschriften, betreffend die ausreichende ~achtruhe und d~s 

Verbot von ii.l1:oholgcnuß. Nach diesen 10rschriften hat jeder ,Flugzc:ug­

fUhrer vo:c dem Flug e:'_ne schriftliche Erklärung abzugeb.:')n, daß er vor 

Dienstantritt 8 Stundon Nachtruhe gehabt und 12 Stunden keinen Alkohol 

genossen lu::tt .. 

Die 1,~ia!'tt~nG der Luftfahrzeuge der österrelchischen -Luftstrei tkräfte 

erfolgt 11,,;c11 den von den Erzeuger firmen für die einzelnen FluCzeugtypcn 

festgelegten KontrollplEnen. Diese Kontrollpläne sehen ~ine periodische 

ÜberprüfunG jev!eils nach Ablauf einer bestimmten Anzahl von :'lugstunden 
zwingend vor. 
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Beisl:Jielsweise umfaßt der Kontrollplan' für das Düsenflugzeug 

8AAB J 29 F größere Kontrollen 

, nach~ 7112'Flugstunden ± 2 Flugs'tunden oder bei Stehzeiten· 

von·mehr als einer-Woche 

nach 37,5 Flugstunden + 5 Flugstunden 

nach 75 'Flugstunden + 10 Flugstunden 

l1ach 150 Flugstunden + 10 Flugstunden 

nach 300 Flugstunden + 10 Fluf:stunden 

Ferner wird vor und nach dom Flug eine Überprüfung des Flugzeuges 

vorgenommen. 

ifür die technische Durchführung der einzelnen Kontrollen sind der 

technische Offizier des' Geschwaders beziehungsweise der Staffel und die 

Prüfmeister verantwortlich. Der erste Vlart jed"s ~'lugzeuges bescheiniet 

durch sei_ne Unterschrift im Bordbuch die ordnungsgemäße Durchführung der 

vorgeschrieb'.:men'KontrollEm. Diese Eintragungen sind vom ,Flugzeugführer 

vor dem Start gegenzuzeichnen. Darüber hinaus hat der rf;ilitärpilot vor 

dem Start anIIand einer Checkliste den Betri~pszutand seines Fl,ugzeuges 

zu überprüfen. Es '!lerden nur solche I-1ili tärluftfahrzeuge für den Flug-

,dienst freigegeben, deren Lufttüchtigkeit nach obangeführtcn Vorschriften 

festgestellt wurde. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die hinsichtlich der Hindest­

flughöhe bei Verband13 flug, der Nindestflughöhe bei Instrumentenflug, 

des Überfliegens vonibebautem Gebiet, der Überprürungder;phyS~hen und 

psychischen Einsatzbereitschaft der l-:ili tärpiloten und des ':!artungszu­

standes der l ..... !.a.schine bestehenden Vorr;chriften als ausrej.chendun,d. z'.veck­

mäßig ernchcincn. Eine Xiiderunp; dieser Vorschriften ist daher nicht er':' 

forderlich. 

-.-.-.-

. I 
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